
  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsunterschrift ist verbindlich!  
 
Wer einen Mietvertrag unterschreibt oder eine eindeutige 
mündliche Vereinbarung trifft, hat sich vertraglich 
gebunden. Es gibt grundsätzlich kein Widerrufsrecht für 
Mietverträge – es sei denn, man hat sich vertraglich auf 
ein solches Widerrufs- oder Rücktrittsrecht geeinigt.  
Wer sich nach der Vertragsunterschrift überlegt, doch nicht 
einziehen zu wollen, muss sich mit dem Vermieter einigen 
oder aber unter Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen. 
Dies gilt auch dann, wenn die Mieter nichts dafür können, 
dass der Einzug nicht klappt (berufliche Versetzung, 
Krankheit, ARGE genehmigt den Umzug nicht).  
Besteht der Vermieter auf Einhaltung des Vertrages, kann 
der Mieter nur kündigen und muss während der 
Kündigungsfrist Miete zahlen, obwohl er nicht einzieht. Ist 
ein wirksamer Zeitmietvertrag geschlossen oder ein 
Kündigungsausschluss vereinbart, kann unter Umständen 
erst einmal nicht gekündigt werden. In solchen Fällen kann 
es um sehr viel Geld gehen, so dass schnellstmöglich eine 
persönliche juristische Beratung in Anspruch genommen 
werden sollte. 
 
 
Gemietet wie gesehen:  
Kein Nachbesserungsanspruch!  
 
Unterschreibt man nach einer Wohnungsbesichtigung 
einen Mietvertrag, so gilt grundsätzlich, dass die Wohnung 
in dem Zustand als vertragsgemäß akzeptiert wird, den die 
Mieter besichtigt haben.  
Ist die Wohnung unrenoviert, dann muss der Vermieter vor 
Übergabe nicht renovieren. Gibt es in der Küche keine 
Heizung, dann muss der Vermieter auch keine einbauen. 
Ist der Teppichboden fleckig und abgenutzt, muss der 
Vermieter keinen neuen verlegen. 
Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen dazu, mit 
welcher Ausstattung und in welchem Zustand eine 
Wohnung zu vermieten ist. Sie muss lediglich über 
Wände, Dach und Boden sowie über einen Wasser- und 
Stromanschluss verfügen. 
Etwas anderes gilt nur, wenn vor oder bei 
Vertragsunterzeichnung vereinbart wird, dass der 
Vermieter noch einige Arbeiten ausführen oder 
Ausstattungen installieren soll. Solche Vereinbarungen 
werden oft mündlich getroffen, auch mit dem Makler oder 
Hausmeister.  
 
Vorsicht : Makler oder Hausmeister sind nicht Vertreter 
des Vermieters und in der Regel gar nicht befugt, dem 
Mieter solche Zusagen zu machen. Auf deren 
Versprechungen kann man sich gegenüber dem Vermieter 
nicht berufen. Mündliche Zusagen lassen sich im Streitfall 
nicht beweisen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer Vereinbarungen durchsetzen will, muss sie sich 
schriftlich vom Vermieter oder seiner Hausverwaltung 
betätigen lassen.  
Je genauer schriftlich geregelt ist, was und in welcher 
Ausführungsart und -frist der Vermieter noch installieren 
soll, desto besser sind später die Möglichkeiten der 
Mieter, das Zugesagte auch durchzusetzen.  
Gibt es keine Vereinbarung oder kann man sie als 
Mieter nicht beweisen, dann muss man den Zustand 
akzeptieren, der bei der Besichtigung angeboten worden 
war. Die Ausstattung, die bei Übergabe vorhanden ist, 
muss selbstverständlich funktionieren. 
Entdeckt man z. B. erst nach Einzug, dass der 
mitvermietete Backofen nicht heizt, so kann man 
verlangen, dass der Vermieter ihn repariert oder 
austauscht. Entdeckt man beim Abreißen der Tapeten, 
dass die Wand dahinter feucht und schimmelig ist, so 
muss der Vermieter die Wand trockenlegen und den 
Schimmel entfernen. 
 
Minderung: nicht möglich bei bekanntem Mangel  
 
Eine Mietminderung ist nicht möglich, wenn der Mangel 
bei Einzug bekannt war. Wer in eine Wohnung über 
einer Kneipe, an einer viel befahrenen Straße, neben 
einer Baustelle oder in der Nähe des Flughafens zieht, 
kann aufgrund des Lärms später weder Abhilfe 
verlangen, noch mindern. Nur in den Fällen, in denen 
nachträglich Mängel sichtbar werden (z.B. Schimmel 
hinter der Tapete) gibt es auch ein Minderungsrecht. 
 
Übergabeprotokoll: sinnvoll, wenn vollständig  
 
Oft wird ein Protokoll erstellt, in dem der Zustand der 
Wohnung festgehalten wird. Es gibt keine gesetzliche 
Verpflichtung ein solches Protokoll zu unterschreiben, 
schon gar nicht wenn es Fehler beinhaltet oder 
unvollständig ist.  
Es kann sinnvoll sein, ein solches Protokoll zu 
unterschreiben, wenn es genau und vollständig ist. Wer 
als Mieter unterschreibt, dass die Wohnung in Ordnung 
ist und dabei z. B. nicht aufnehmen lässt, dass die 
Scheibe in der Küchentür einen Sprung hat, muss bei 
Auszug beweisen, dass der Sprung schon vorher da 
war. Das kann schwierig werden, die Umzugshelfer 
werden sich nach vielen Jahren daran nicht mehr 
erinnern.  
Erstellt der Vermieter kein Protokoll, können die Mieter 
das selbst machen. Es ist sinnvoll, bei Einzug 
gemeinsam mit Zeugen eine genaue schriftliche 
Bestandsaufnahme zu machen und Fotos zu erstellen. 
Nur dann kann man sicher sein, nicht für Schäden 
herangezogen zu werden, die man nicht verursacht hat. 
 

EINZUG UND ÜBERGABE DER WOHNUNG 



  

 

Im Übergabeprotokoll kann auch geregelt werden, dass 
der Vermieter noch bestimmte Einbauten installiert oder 
Renovierungsarbeiten ausführt. Mieter müssen darauf 
achten, dass sie ein auch vom Vermieter unterschriebenes 
Exemplar des Protokolls erhalten! 
 
Einbauten des Vormieters  
– Vorsicht: Rückbaupflicht!  
 
Im Protokoll, im Mietvertrag oder in gesonderten 
Vereinbarungen kann geregelt werden, dass der Mieter 
bestimmte Einbauten vom Vormieter übernimmt. Wer als 
Mieter so etwas unterschreibt, muss sich darüber im 
Klaren sein, dass er in der Regel diese Einbauten bei 
Auszug wieder entfernen muss (z.B. Heizungsanlage, 
Deckenverkleidung, Verfliesung im Bad). Das gilt auch 
dann, wenn man sich bei Einzug gezwungen fühlte, eine 
Unterschrift zu leisten, um den Mietvertrag überhaupt zu 
bekommen. Wer eine solche Verpflichtung nicht 
übernehmen will, muss auf den Mietvertrag verzichten 
oder den Vermieter dazu bewegen, schriftlich auf die 
Rückbauverpflichtung zu verzichten.  
 
 
Versorgung anmelden und Zählerstände ablesen!  
 
Die Stromkosten werden in Münster in den allermeisten 
Fällen direkt durch die Mieter mit den Stromanbietern 
abgerechnet. Rechtzeitig vor Einzug sollte man daher den 
Stromanschluss anmelden und gleich bei Einzug möglichst 
mit einem Zeugen den Zählerstand ablesen. So kann man 
sicherstellen, nicht für einen etwaigen Verbrauch des 
Vornutzers zahlen zu müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Information ersetzt keine Rechtsberatung . 
Kompetente und schnelle Beratung erteilen unsere Juristinnen 
und Juristen. 

Stand: 06/10 
 

MIETER/INNEN-SCHUTZVEREIN MÜNSTER UND UMGEBUNG E.V. 
ACHTERMANNSTRAßE 10 ~ 48143 MÜNSTER ~ TEL.: 02 51 / 51 17 59 ~ FAX: 02 51 / 51 17 58 

MSV@MUENSTER.DE ~ WWW.MIETERSCHUTZVEREIN-MUENSTER.DE 
ÖFFNUNGSZEITEN: MONTAG-DONNERSTAG: 8:30 UHR-13:00 UHR UND 14:00-18:00 UHR. FREITAG 9:00-12:00 UHR. 

Persönliche Beratung für Mitglieder des Vereins nach Terminvereinbarung. Beitrittsunterlagen senden wir Ihnen gerne zu 
 Rufen Sie uns doch einfach an!  


